
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sammlung der Verordnungen und Instructionen über die
directen Steuern im Grosherzogthum Baden

Baden

Carlsruhe, 1817

32. GDN. 765. Auszug der Verordnung die Abhandlung der
Revisions-Versammlungen betreffend

urn:nbn:de:bsz:31-14280

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-14280


k

18,

2 .
GDN , 765.

3

Aug gug
;

ber a

Verordnun 9
die

Abhaltung der Reviſions⸗Verſammlungen
betreffend .

1 ) Nach der Vorſchrift der Grund⸗ und Haͤuſer⸗
Steuer - Ordnung ſollen die Arbeiten der

Bezirks⸗Commiſſärs , was die Claſſification
und Taxation betrifft , gepruft , begutachtet
und von dem Steuer⸗Departement definitiv
genehmigt werden.

Die Pruͤfung der Guͤtertaxation foll durch
beſondere Reviſions⸗ Verſammlungen, die

Haͤuſertaration aber von den Kreisdirecto⸗
rien geſchehen , wie dieſes in den 65 . 26s

27. und 28 . 130 . bis 134 . der Grund⸗

Steuer - Ordnung und in den § ö . 67 . bis
71 . , der Haͤufer⸗Steuer - Ordnung vor⸗

geſchrieben iſt . “

. ) In Erwaͤgung der Schwierigkeiten , welche
mit Durchgehung aller dieſer Arbeiten bey
den Reviſions⸗Verſammlungen verbunden
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ſeyn wuͤrden , und daß zu Abkuͤrzung der

Geſchaͤfte dieſer Verſammlungen zugleich
aber auch zu richtigerer Beurtheilung der

Sache beſtimmte Vorberéttungs - Arbeiten
von Seiten der Bezirks⸗Commiſſaͤrs erfor⸗

derlich ſind , hat man dieſen letztern
g

- unterm 12 . Noy , 1811 eine Inſtruection

wegen per Naturalien z Preife, ,

unterm 24 . Dec . des naͤmlichen Jahrs

eine Inſtruction wegen der Gütertaxa⸗

tion , und

unterm 18. Febr . 1812 , eine Inſtruction

uͤber die Haͤuſertaxation ,

ertheilt , den Großherzogl. Kreisdirectorien

aber wegen der Waldtaxation unterm 6 .

April d. Fe Nro . 1285 . eine beſondere Ver⸗

ordnung zur Publication an die Aemter ,

Forſttaxatoren und Steuer⸗ Commiſſars

zugehen laſſen .

. ) Da die Haͤuſertarxation ſowohl wegen den

vorkommenden Beſchwerden , als wegen den

ex officio vorzunehmenden Berichtigungen

eine vorzuͤgliche Aufmerkſamkeit erfordert ,

ſo hat man durch die bereits angefuͤhrte

Inſtruction ſaͤmtliche zu Beurtheilung er⸗
forderliche Materialien ſo vorbereiten laſſen ,

Dag an die Stele per §. 69 . der . St .D.
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vorgeſchriebener Berathung und Entſchei⸗
dung bey den Kreisdirectorien , die Beurthei⸗

lung der Reviſions - Verſammlung ſelbſt

treten kann . Die Reclamationen einzelner

Haͤuſerbeſitzer ( . St. O. F. 68 . ) ſind kein

Gegenſtand der Reviſions - Verſammlung . “

s unt . ) a a NE

. ) Ueberzeugt , daß bey Bearbeitung Deg Steuer⸗
Geſchaͤfts Einheit der Behandlung in jeder

Hinſicht vor alen Bingen . erzielt werden

muͤſſe , hat man voriges Jahr einen Com⸗

miſſarium zur Belehrung ſaͤmtlicher Bezirks⸗

Commiſſaͤrs abgeordnet , noch dringender

erachtet man dieſe Vorſicht in Beziehung
auf die Pruͤfung der Beſchwerden und die

Berichtigung der ex ollicio bey den Revi⸗

ſions⸗Verſammlungen vorzunehmenden Ab⸗

aͤnderungen , damit in allen Kreiſen hierbey
nach gleichen Grundſaͤtzen verfahren werde ,

Um bey der grogen Ausdehnung des Ge⸗

ſchaͤfts und der kurzen Zeit , innethalb
welcher die Reviſions⸗Verſammlungen ab⸗

gehalten werden muͤſſen, die Abtheilung
des Geſchaͤfts unter mehrere Commiſſaͤrs
nach Landes diſtricten und damit den Nach⸗
theil der Einwirkung zweyer Perſonen auf

den naͤmlichen Gegenſtand zu vermeiden ,



wird ein Commiſſaͤr die Grundſteuer , ein

zweyter Commiſſaͤr aber die Haͤuſerſteuer
fuͤr das ganze Großherzogthum bey den

Reviſions⸗ Verſammlungen bearbeiten .

Ya Der. , Wirkungskreis der Commiſſarien be⸗

ſteht darin , daß jeder die ihn betreffende

Vorbereitungs - Arbeiten der Bezirks Com⸗

miſſarien mit dieſen magen und unter⸗
mit ,

ah ) in wiefern die vorkommende Beſchwerden d

gegruͤndet und wie ſie zu erledigen ſind .

b ) welche Anordnungen ex oklicio nothwendig
ſeyn moͤchten, und aus welchen Gründen,

5 dann
ie ) diefe feine Diaea Reviſions⸗Ver⸗

ſammlung zur Entſcheidung vorlegt , endlich

d ) dieſe auf die geſetzliche Entſcheidungs⸗
Gruͤnde bey der Discuſſion aufmerkſam

macht .

Dieſe Commiſſarien werden ihre Bemer⸗

ž

kungen dem Kreisdirector vor der Delibe⸗
ration mittheilen .

Die Reviſions - Verſammluüngen entſchei⸗
den unter dem Praͤſidio des Kreisdirectoes ,
der betreffende Miniſterial - Cömmiſſarius

hat keine weitere Einwirkung , als die oben⸗

bemerkte . Et ſteht zwiſchen den Reviſions⸗
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Verſammlungen und dem Miniſtekib , be⸗

ſtimmt durch Information der erſtern , bey
der er kein Stimme gebendes Mitglied iſt ,

und durch Gütachten über die Entſcheidung
bey letzterm die moͤglichſt gleiche Anwen⸗

dung der geſetzlichen Normen zu ſichern .

8) Zur leichtern Ueberſicht werden hier bie frue

here Vorſchriften mit den obenbemerkten
Modificationen verbunden , als ein Ganzi
dargeſtellt .

I ,

Ueber die Beſchwerden , welche gegen die

Taxation der Guͤter, der Naturalien und der

Haͤuſer erhoben werden , und uͤber die Abäͤnde ,

rungen , welche er oklicio erforderlich ſeyn

duͤrften , werden Reviſions⸗Verſammlungen auf
den Vortrag eines Miniſterial - Commiſſaͤrs ent⸗

ſcheiden . ( §. 265 der . Gr . St . . )

II .

Die Kreiſe werden zu dieſem Ende nach

der Localitäͤt in Diſtritte von 25 bis 40 tauſend

Seelen eingetheilt , wobey ſich weder an die

Aemter - Eintheilung noch an die Verthellung

der Ortſchaften unter die Bezirks - Commiſſaͤrs

zu halten , ſondern ſo weit es moͤglich, die Ab⸗
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theilung gerade ſo zu treffen iſt , daß Aemter
und Commiſſariats - Bezirke durchſchnitten wer⸗

den , zum Theil in dieſen zum Theil in einen

andern Diſtrict fallen . (§. 26. )

Welche Ortſchaften , Hoͤfe und Markungen

einen Reviſions - Diſtrict formiren , wann und

wo die Reviſions⸗ Verſammlungen abgehalten
werden ſollen , beſtimmen die Miniſterial⸗ Come `

miſſarien einverſtaͤndlich mit dem Kreisdirertorio .
( §. 26 . der Gr. St . . )

IV . .

Den Reviſions⸗Verſammlungen wird der

Kreisdirector praͤſidiren , der wirthſchaftliche
Kreisrath , welcher das directe Steuetweſen bear⸗

beitet , zu ſeiner Information beywohnen.

Mitglieder ſind die Juſtiz⸗ und Samme

Beamte , und die Bezirks - Commiſſaͤrs aus de⸗

ren Amts⸗ reſp . Geſchaͤfts Bezirks - Orte zu

dem Diſtrict der Reviſions Beriamming ge⸗

hoͤren. ( $. 27. )

Die Miniſterial - Commiſſarien koͤnnen ein⸗

verſtaͤndlich mit dem Kreisdirector , auch noch

andere Perſonen , von welchen ſie nuͤtzliche Aus⸗

kunfts⸗Ertheilung bey der Reviſions⸗Verſamm⸗
lung
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lung erwarten , beyziehen , z. B . vorzuͤgliche
Landwirthe und Bauverſtaͤndige .

V.

Die Diſtricte ſind ſo zu waͤhlen , daß je⸗
desmal wenigſtens drey Juſtiz - und Cameral⸗

Beamte , und eben ſoviel Bezirks - Commiſaͤrs
der Verſammlung beywohnen , und wenigſtens
je einer derſelben zugleich Mitglied der Revi —

ſlons⸗Verſammlüng desangraͤnzenden Diſtriets
wirdt ( hgy
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Wenn ſaͤmtliche durch die Inſtructionen vom
12 . Nov . und 24 . Dec . 1811 . und 16 . Febr .
1812 , vorgeſchriebene Vorbereitungs - Arbeiten
uͤber die Naturalien - Preiſe , Guͤter - und Haͤuſer⸗
Taxation bey den Kreisdirectorien eingekommen
ſind , benachrichtigt der Kreisdirector die Mini⸗

ſterial - Commiſſaͤrs . ( §. 1. 30. )

VII .

Dieſe werden alsdann , ſobald moͤglich,
an den Siz des Directorii eintreffen , die Vor⸗
bereitungs - Arbeiten durchgehen , ſich úber die

Beſchwerden informiren , durch Vernehmung
der Bezirks Commiſſaͤrs und aller derjenigen
Perſonen , von welchen ſie die Auskunfts⸗Er⸗

Samml . Haͤuſer St . Verord . E
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theilung noͤthig findet die Data : guder ex ]

officio vorzunehmenden Mehrung oder Minde⸗

rung der Anſchlaͤge ſammlen , um den Revi⸗

ſions⸗Verſammlungen ihre Bemerkungen , welche

ſie vorderſamſt dem Kreisdirectorio mittheilen ,

vorlegen zu koͤnnen .

VIII .

Bey der ReviſionsVerſammlung wird

der betreffende Miniſterial⸗Commiſſarius Die!
Beſchwerden und die Berichtigungen , welche ex

officio noͤthig ſeyn duͤrften , der Verſammlung

vorlegen , er wird die geſetzliche Normen , welche

bey der Entſcheidung ins Auge geſaßt werden

muͤſſen , angeben , oder was hiernach erforder⸗

lich ſehn moͤchte, vorſchlagen .

Die Bezirks⸗Commiſſaͤrs wohnen der Ver⸗

ſammlung an , um die von ihm gefordert wer⸗

dende Auskunft zu geben .

Die Juſtiz - und Cameral - Beamteent⸗
ſcheiden nach abſoluter Stimmen⸗Mehrheit ,
bey Stimmen⸗Gleichheit gibt die Stimme des

Kreisdirectors den Ausſchlag . Der Kreisdirector

ſammelt die Stimmen und ſpricht die Beſchluͤſſe

aus . ( 5. 131 . und 132 . )



IX .

Die Entſcheidungen der Reviſtons - Ver⸗

ſammlung werden in drey beſondere Protokolle

eingetragen , wovon das Eine von dem An⸗

ſchlag der Naturalien , das Zweyte von der

Guͤtertaxation , das Dritte von der Haͤuſer⸗
taxation handelt Dieſe Protokolle ſind moͤg⸗
lichſt kurz , unter Hinweiſung auf die tabellari⸗

fhe Vorarbeiten der Steuer - Commiſſaͤrs , und

die Bemerkungen des betreffenden Miniſterial⸗

Commiſſarii , zu verfaſſen . —

DBE

Die Kreisdirectorien legen die nah den

Entſcheidungen der Reviſions - Verſammlung
berichtigte Anſchlaͤge dem Steuer - Departement

des Finanz⸗Miniſterii zur Genehmigung vor ,

unter Anſchluß der betreffenden Protokolle und

ihres Gutachtens . Die Anſchlaͤge werden ta⸗

bellariſch zuſammen geſtellt .

Dieſen Bericht uͤbergeben die Kreisdirecto —

wien den Miniſterial - Commiſſaͤrs , welchen die⸗

felben , unter Anfuͤgung ihres Votums , dem

Finanz⸗Miniſterio zuſenden⸗
E 2



. ) Von vorſtehenden Verordnungen hat das

Kreisdirectorium die Juſtiz - und Cameral —

n Beamte, und Steuer⸗Commiſſaͤrs in Kennt⸗
z

niß zu ſetzen, und ſich ſelbſt darnach zu

benehmen. , n

aumishe, Serk 9 . Apit Tua

E onher oah, Bad. Finanz zMiniſterium.
In Ermauglung des Ginang?Miniſters .

N
Dof er . æ E

Pid Reinpardt .

Sinang Miniffertin .
Steuer⸗Departement . “

Nro . 703. aaran 2a 2 April 1812 .

a die Natural⸗ PORA welche anf

den Gebaͤuden haftenzipor Genehmigung ddr
Naturalien - Preife turdi ; die Revi fonga Bef-
ſammlungen nicht angeſchlagen und von dem
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